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Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zum Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2024 
 
Gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem Ergebnis der Jahresab-
schlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieser Stellungnahme 
hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prü-
fung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Stadtkämmerer aufgestellten und vom Ober-
bürgermeister bestätigten Jahresabschluss und Lagebericht billigt. 

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresab-
schlusses wurde am 08.07.2025 in die Sitzung des Rates eingebracht und vom Rat zur Prüfung an den 
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Entwurf des Jahresab-
schlusses gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.  
 
Der vom Prüfungsleiter unterschriebene Bestätigungsvermerk enthält folgenden Wortlaut: 
 
„Prüfungsurteil 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2024 – bestehend aus Bilanz, An-
hang, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Teilrechnungen – sowie den dazugehörigen Lagebericht 
der Stadt Wuppertal geprüft. 
 
Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

− entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den 
sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. 

 

− vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Die Prüfung hat gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 3 HGB zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich fest-
gelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 
(nebst Anhang) und des Lageberichts wurde nach § 102 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Das IKS als eigenständiges Überwachungs- und Kontrollinstrument wurde hinsichtlich 
der Wirksamkeit und der getroffenen Regelungen beurteilt. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auf-
fassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
  



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter*innen für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter*innen sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-
mungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter*innen verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter*innen dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Siche-
rung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter*innen verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind sie verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
 
Das Ziel der Prüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese 

Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Stadt Wuppertal vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte 

Bestätigungsvermerk beinhaltet die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen. Während der Prüfung übt die örtliche Rechnungsprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahrt eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

− identifiziert und beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plant und 
führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangt Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-



tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 
 

− gewinnt die örtliche Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Stadt Wuppertal abzugeben. 
 

− beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertre-
ter*innen angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertreter*innen dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 
 

− zieht die örtliche Rechnungsprüfung Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt Wuppertal zur Fortführung ihrer 
Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls die örtliche Rechnungs-
prüfung zu dem Schluss kommt, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, ist sie verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, das jeweilige Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Die örtliche Rechnungsprüfung zieht ihre Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt Wuppertal die stetige Erfüllung der 
Aufgaben nicht sicherstellen kann. 
 

− beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah-
resabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. 
 

− beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Wuppertal. 

 

− führt die örtliche Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertre-
ter*innen dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht sie dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertreter*innen zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen wird nicht abgegeben. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
  



Erklärung zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
 
Gemäß § 101 Abs. 2 und § 102 Abs. 9 GO NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar 
verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Sie ist von fachlichen Wei-
sungen frei. Die Prüfer*innen haben nicht an der Führung der Bücher oder an der Aufstellung des Jah-
resabschlusses mitgewirkt.“ 
 
 
Wuppertal, den 04.02.2026 
 
 
Dr. Hartmut Beucker 
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 


